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Jagdhaftpflichtrisiko  

1  Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes Risiko)  

Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers aus erlaubter jagdlicher Betätigung als Jäger, Jagdpächter, 
Jagdherr, Jagdveranstalter bzw. als Förster, Forstbeamter, Forstaufseher, Berufsjäger, 
Jagdaufseher und Falkner, soweit es sich um eine unmittelbar oder mittelbar mit der 
Jagd in Verbindung stehende Tätigkeit oder Unterlassung handelt.) Voraussetzung ist 
eine bestandene und von deutschen Behörden anerkannte Jägerprüfung.  

2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhältnis zwischen den 
Versicherten (Versicherungsnehmer und mitversicherten Personen) 

2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
(1)  der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, 

die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten (Jagd-) Betriebes oder 
eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft; sofern nicht ander-
weitig Versicherungsschutz besteht. 

(2)  sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausführung 
ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versicherungsnehmer verursachen. 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers 
gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dienst-
unfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder 
infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

(3)  des nicht gewerbsmäßig tätigen Hüters 
 (Obhut, z.B. von Hunden, Beizvögeln – auch Eulen/Sperber –, Frettchen, auch 

Abrichten und Ausbilden, Teilnahme an Lehrgängen und Prüfungen, Hunde-
schauen, Turnieren sowie die Vorbereitungen hierzu [Training/Jagdhunde-
ausbildung]), der im Auftrag des Versicherungsnehmers die Führung der Auf-
sicht über die mitversicherten Tiere übernommen hat. Eingeschlossen sind ge-
setzliche Haftungsansprüche dieser Personen gegen den Versicherungsneh-
mer. Die sonstigen Ausschlussvereinbarungen der Nr. 7.3 und 7.4 (1) bleiben 
bestehen. Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht auch beim Führen ohne 
Leine oder ohne Maulkorb/-schlaufe sowie Schäden beim Besuch einer Hun-
deschule, z.B. Welpenkurs, auf die sich der Versicherungsschutz in Nr. 6.2 
bezieht. 

2.2 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestimmungen sind auf die 
mitversicherten Personen entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für die Bestim-
mungen über die Vorsorgeversicherung (Nr. 9), wenn das neue Risiko nur für eine 
mitversicherte Person entsteht. 
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1 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Jagdhaftpflichtversicherung (Jagd-HV) 
 - Stand: März 2021 
Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung 
Abschnitt A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung. 
▪ Teil 1 gilt für die allgemeinen und besonderen Risiken aus der jagdlichen Betätigung. 
▪ Teil 2 gilt für Schäden nach dem Umweltschadensgesetz (Besonderes Umweltrisiko). 
▪ Teil 3 gilt für Forderungsausfallrisiken 
Die Gemeinsamen Bestimmungen zu Abschnitt A enthalten Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Beitragsregulierung und zur Beitragsangleichung. 
Abschnitt B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. 
▪ Teil 1 regelt Beginn des Versicherungsschutzes und Beitragszahlung. 
▪ Teil 2 regelt Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung. 
▪ Die Teile 3 und 4 enthalten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und weitere  Bestimmungen. 
Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und seine Nachträge. 
Je Schadenereignis und Risiko/Leistung gelten die aufgeführten Versicherungssummen. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das doppelte 
der vereinbarten Versicherungssummen. Sind Abweichungen davon vereinbart und /oder bestimmt, werden diese in den Bedingungen genannt. 
Bei mehreren versicherten Risiken weist das Versicherungsdokument zu jedem Risiko die vereinbarte Versicherungssumme aus. Die Versicherungssumme gilt auch für die mitversi-
cherten zusätzlichen Leistungen, sofern keine besondere Versicherungssumme ausgewiesen ist. Sind im Versicherungsfall verschiedene Risiken und Leistungen betroffen, so ist die 
Ersatzleistung des Versicherers auf die höchste ausgewiesene Versicherungssumme begrenzt. 
Genderhinweis: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesen Bedingungen das generische Maskulin verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei aus-
drücklich ebenfalls gemeint. 

Abschnitt A 
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2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobegrenzungen oder Aus-
schlüsse in der Person des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person 
vorliegen, entfällt der Versicherungsschutz sowohl für den Versicherungsnehmer als 
auch für die mitversicherten Personen. 

2.4 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der Versicherungsnehmer 
ausüben. Für die Erfüllung der Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsneh-
mer als auch die mitversicherten Personen verantwortlich. 

3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall 

3.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen 
eines während der Wirksamkeit  der Versicherung eingetretenen Schadenereignis-
ses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 
Vermögensschaden zur Folge hat, aufgrund 

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen  
privatrechtlichen Inhalts 

 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird. 

 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten un-
mittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum 
Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

3.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche 
Ansprüche handelt, 
– auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Min-

derung, auf Schadensersatz statt der Leistung; 
– wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu 

können; 
– wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des 

Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges; 
– auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Ver-

tragserfüllung; 
– auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung; 
– wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

3.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit sie aufgrund einer vertragli-
chen Vereinbarung oder Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers hinausgehen. 

4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versicherers 

4.1 Der  Versicherungsschutz umfasst 
– die Prüfung der Haftpflichtfrage, 
– die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und 
– die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten  Schadensersatzver-

pflichtungen. 
 Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsneh-

mer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches 
zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Aner-
kenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des 
Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer 
nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 

 Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wir-
kung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder 
Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im 
Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzan-
sprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer bevollmächtigt, den 
Prozess zu führen. Der Versicherer führt dann den Rechtsstreit auf seine Kosten im 
Namen des Versicherungsnehmers. 

4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter 
den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die 
Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer 
gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßi-
gen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person das Recht, die 
Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versi-
cherer bevollmächtigt, dieses Recht auszuüben. 

5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jahreshöchstersatzleistung, 
Serienschaden, Selbstbeteiligung) 

5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die 
vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der 
Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

 Die Versicherungssumme je Versicherungsfall ist im Versicherungsschein und in den 
Nachträgen ausgewiesen. 

5.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 
 Eine Begrenzung der Entschädigungsleistung durch den Versicherer ist für alle Ver-

sicherungsfälle eines Versicherungsjahres  nicht vereinbart. 

5.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfäl-
le gelten als ein Versicherungsfall (Serienschaden),  der im Zeitpunkt des ersten 
dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
– auf derselben Ursache, 
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, 

Zusammenhang oder 
– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln  

 beruhen. 

5.4 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall 

an der Entschädigungsleistung des   Versicherers mit einem im Versicherungsschein 
und seinen Nachträgen festgelegten Betrag (Selbstbeteiligung). Auch wenn die 
begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungs-
summe übersteigen, wird die Selbstbeteiligung vom Betrag der begründeten Haft-
pflichtansprüche abgezogen. Nr. 5.1 Satz 1 bleibt unberührt. 

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt der Versicherer auch bei 
Schäden, deren Höhe die Selbstbeteiligung nicht übersteigt, zur Abwehr unberech-
tigter Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungs-
summen angerechnet. 

5.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die 
Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der 
Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

5.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten 
und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach 
Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleiben-
den Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im 
Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der 
Rente vom Versicherer erstattet. 

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verord-
nung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug- Haftpflichtversicherung in 
der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. 
Bei der Berechnung des Betrags, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufen-
den Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versi-
cherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversi-
cherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Be-
trag von der Versicherungssumme abgesetzt. 

5.8 Falls die von dem  Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs 
durch Anerkenntnis, Befriedigung oder  Vergleich am Verhalten des Versicherungs-
nehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden 
Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

6 Besondere Regelungen für einzelne Risiken aus der jagdlichen Betätigung 
(Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und besondere Ausschlüsse) 

Nr. 6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne Risiken, deren Risikobegrenzungen und 
die für diese Risiken geltenden besonderen Ausschlüsse. 
Soweit Nr. 6 keine abweichenden Regelungen enthält, finden auch auf die in Nr. 6 
geregelten Risiken alle anderen Vertragsbestimmungen Anwendung (z.B. Nr. 4 Leistun-
gen der Versicherung oder Nr. 7 Allgemeine Ausschlüsse). 

6.1 Überschreiten der Notwehr und von Rechten im Jagdschutz 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
(1)  fahrlässigem Überschreiten der Notwehr; 
(2)  fahrlässigem Überschreiten von Rechten im Jagdschutz. 
(3)  aus fahrlässiger Überschreitung der den Jagdschutzberechtigten durch Ge-

setz gegebenen Befugnis zum Abschießen wildernder Hunde und Katzen. 

6.2 Hunde 

 Voraussetzung für die Mitversicherung von Hunden ist, dass der Versicherungsneh-
mer eine bestandene Jagdprüfung nachweisen kann. Versichert ist die gesetzliche 
Haftpflicht des  Versicherungsnehmers 

(1)  aus dem Halten, Führen, Abrichten, Ausbilden und dem Gebrauch von Beizvö-
geln, Frettchen und jagdlich verwendbaren/brauchbaren Jagdhunden/
Hunden zu privaten und jagdlichen Zwecken in unbegrenzter Anzahl. 

 Die Brauchbarkeit ist nachzuweisen durch eine bestandene Brauchbarkeits-
prüfung oder durch die Bescheinigung einer Jagdbehörde bzw. einer jagdli-
chen Organisation, dass es sich um einen zur Jagd geeigneten/tauglichen 
Jagdhund/ Hund handelt. 

 Sofern keine bestandene Brauchbarkeitsprüfung oder eine den Landesgeset-
zen entsprechende gleichgestellte/gleichwertige Prüfung der einzelnen Zucht-
verbände abgelegt wurde oder die Bescheinigung einer Jagdbehörde bezie-
hungsweise einer jagdlichen Organisation bestätigt wurde, reicht es aus, 
wenn eine fach- und sachkundige Person eine jagdliche Leistung des Hundes 
beschreibt und bestätigt. Auf Wunsch erhalten Sie nach Vorlage dieser Bestä-
tigung von uns im Gegenzug eine Bescheinigung über den Versicherungs-
schutz des Jagdhundes/Hundes. 

 Wenn der Nachweis der Brauchbarkeit/Verwendbarkeit einmal geführt wur-
de, endet der Versicherungsschutz für solche Hunde nicht dadurch, dass sie 
aufgrund Alters, Verletzung, Krankheit und dergleichen nicht mehr jagdlich 
eingesetzt werden können. 

 Im Rahmen der Haltung von Jagdhunden gelten auch Jagdhundewelpen bis 
zu einem Alter von 36 Monaten mitversichert, ohne dass es des Nachweises 
der jagdlichen Abrichtung und Ausbildung bedarf. 

 Der Versicherungsschutz gilt nicht nur für die Verwendung der Beizvögel, Frett-
chen und Hunde bei der Jagdausübung, sondern auch für Schäden außer-
halb der Jagd. 

 Für Hundezwinger ist eine besondere Versicherung notwendig. 

(2)  aus der Teilnahme an Jagdhunde-Gebrauchs- und Brauchbarkeitsprüfungen 
bzw. gleichgestellten Prüfungen. 

(3)  auch für die Aufwendungen, die zur Gefahrenabwehr aufgrund behördlich 
veranlasster Maßnahmen (z.B. Feuerwehreinsatz) zum Einfangen der mitversi-
cherten Hunde oder Beizvögel. Rettungs- und Bergungskosten von Jagdhun-
den innerhalb eines Jagdeinsatzes sind bis max. 1.000 EUR versichert. 

(4)  aus Schäden durch gewollten oder ungewollten Deckakt seines Jagdhundes. 

(5) Jagdhunde – Unfallbehandlungskosten  
 Versichert sind die Behandlungskosten eines mitversicherten Hundes auf Unfäl-

le, die dem Jagdhund während der bestimmungsgemäßen Ausbildung oder 
während des bestimmungsgemäßen jagdlichen Einsatzes zustoßen. Der Versi-
cherungsschutz umfasst Unfallereignisse des versicherten Jagdhundes welt-
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weit. Ein Unfall liegt vor, wenn der versicherte Jagdhund durch ein plötzlich 
von außen auf seinen Körper einwirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig 
eine Gesundheitsschädigung erleidet. 

 Kein Versicherungsschutz besteht für kommerziell eingesetzte Hundemeuten. In 
Erweiterung zum Unfallbegriff sind sowohl die Pseudowut (Aujeszky-Krankheit) 
als auch Einwirkungen durch (Wild-)Tiere (z.B. Biber, Adler, Wolf, Nutria, Bär 
und Luchs) mitversichert. 

 Die nachgewiesenen tierärztlichen Behandlungskosten sind bis zu 500 EUR je 
Schadenereignis mitversichert. 

 Bei Tod des Jagdhundes während des Einsatzes, auch bei Nottötung, ist die 
Entschädigung auf den Wert des Hundes, maximal 1.000 EUR, begrenzt. 

 Für Jagdhunde bis zum Alter von 15 Monaten ist die Leistung auf den nachge-
wiesenen Kaufpreis begrenzt. 

 Die Höchstleistung für alle Schadenereignisse eines Versicherungsjahres be-
trägt jeweils das Doppelte der vorgenannten Höchstersatzleistungen. 

 Es besteht eine Selbstbeteiligung von 100 EUR je Schadenereignis. 

6.3 Dienstherr 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Dienstherr 
der im Jagdbetrieb beschäftigten Personen (z.B. Berufsjäger, Jagdaufseher oder  
Treiber). 

6.4 Allgemeines Umweltrisiko 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden durch Umwelteinwirkung. 

 Schäden durch Umwelteinwirkung liegen vor, wenn sie durch Stoffe, Erschütterun-
gen, Geräusche, Druck, Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Erscheinun-
gen verursacht werden, die sich in Boden, Luft oder Wasser ausgebreitet haben. 

 Zu Schäden nach dem Umweltschadensgesetz siehe „Besonderes Umweltrisiko“. 

6.5 Abwässer 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden 
durch Abwässer. Bei Sachschäden gilt dies ausschließlich für Schäden durch häus-
liche Abwässer. 

6.6 Waffen und Munition 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem erlaub-
ten Besitz und aus dem Gebrauch 
– von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen (auch Pfeil und Bogen) sowie Munition und 

Geschossen, auch außerhalb der Jagd (z.B. aus der Aufbewahrung, dem 
Transport, beim Gewehrreinigen, bei Teilnahme an Übungs- oder Preisschie-
ßen, beim nichtgewerbsmäßigen Wiederladen von Munition nach behördli-
cher Genehmigung für den Eigenbedarf). 

– von waffenrechtlich erlaubtem Zubehör (Verwendung von behördlich geneh-
migten Nachtzielvorsatzgeräten und Schalldämpfern nach § 40 Abs. 2 WaffG 
und § 19 BJG im Zusammenhang mit § 13 WaffG). 

 Mitversichert sind – abweichend von Nr. 7.4 – gesetzliche Schadenersatzansprü-
che wegen Personenschäden von Angehörigen des Versicherungsnehmers – auch, 
soweit sie mit diesem in häuslicher Gemeinschaft leben – aus  Schäden, die durch 
den Gebrauch von Hieb-, Stich-, Stoß- und Schusswaffen entstanden sind. Das gilt 
auch für Schmerzensgeldansprüche. 

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind der Besitz und der Gebrauch zu 
strafbaren Handlungen. 

6.7 Nicht  versicherungspflichtige  Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger 

(1) Versichert ist – abweichend von Nr. 7.14 – die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen Schäden, die verursacht werden durch den 
Gebrauch ausschließlich von folgenden nicht zulassungs- und versicherungs-
pflichtigen Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug- Anhängern (auch Skidoo und 
sonstigen Überschneefahrzeuge): 
a) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kraftfahrzeu-

ge ohne Rücksicht auf eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit; 
b) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter Höchstge-

schwindigkeit; 
c) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindig-

keit; 
d) selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h bauartbe-

dingter Höchstgeschwindigkeit; 
e) Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspflichtig sind oder nur auf 

nicht öffentlichen Wegen und Plätzen  verkehren. 

(2) Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt: 
 Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 

Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfü-
gungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge nicht von unberechtigten Fahrern ge-
braucht werden. 

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 
Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem 
Fahrer benutzt wird, der die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

 Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt Ab-
schnitt B Nr. 2.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 

6.8 Gebrauch von Luft- und Wasserfahrzeugen 

 Mitversichert ist – abweichend von Nr. 7.16 – die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers als Eigentümer, Halter oder Führer ausschließlich von eigenen 
und fremden 
– Wasserfahrzeugen ohne Segel mit Motoren bis 11,03 kW/15 PS (auch Außen-

bord- oder Hilfsmotoren) oder mit Treibsätzen 
– Drohnen (Flugmodell gemäß § 1 LuftVZO – mit oder ohne Motor/Treibsatz), zu 

jagdlichen Zwecken als private Luftfahrzeuge bis max. 5 kg Fluggewicht. Sofern 

diese Fluggeräte einer Versicherungspflicht unterliegen, tritt dieser Vertrag sub-
sidiär in Deckung in Deutschland. 

6.9 Schäden im Ausland 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im 
Ausland eintretender Versicherungsfälle (weltweiter Versicherungsschutz für 
Personen mit Wohnsitz in Deutschland und Österreich und anerkanntem Jagd-
schein). 

 Das gilt auch für die Inanspruchnahme als Halter oder Führer von Jagdhun-
den, Frettchen und Beizvögeln. 

 Der Versicherungsschutz besteht für vorübergehende Auslandsaufenthalte bis 
zu fünf Jahren. 

 Bei Versicherungsfällen in den USA und Kanada werden die Aufwendungen 
des Versicherers für Kosten als Leistungen auf die Deckungssumme angerech-
net. 
Kosten sind: 

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur 
Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem 
Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind. 
Wichtiger Hinweis: 

 Soweit im Gastland Versicherungspflicht gegen Haftpflichtschäden besteht, 
sollte in jedem Fall geprüft werden, ob der deutsche Versicherungsschutz den 
Anforderungen des Gastlandes entspricht. 

(2) Versichert sind ebenfalls Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort 
mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind, soweit diese Arbeits-
unfälle und Berufskrankheiten den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII 
unterliegen. Dies gilt auch für die gesetzliche Haftpflicht der unter Nr. 2.1 (1) 
genannten Personen. 

(3) Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen und außerge-
richtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, ins-
besondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, werden 
– abweichend von Nr. 5.5 – als Leistungen auf die Versicherungssumme ange-
rechnet. 

(4) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort au-
ßerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, 
gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in 
dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelege-
nen Geldinstitut angewiesen ist. 

(5) Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall innerhalb Europas 
durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen 
aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu einer Höhe von 
200.000 EUR zur Verfügung. 

 Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schadener-
satzzahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als der zu leistende Schaden-
ersatz, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zu-
rückzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder 
für die Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten 
wird oder die Kaution verfallen ist. 

6.10  Schäden im Inland, die im Ausland geltend gemacht werden 

 Für Ansprüche aus inländischen Versicherungsfällen, die im Ausland geltend ge-
macht werden, gelten die Nr. 6.9 (3) bis Nr. 6.9 (4). 

6.11  Vermögensschäden 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 
Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden 
entstanden sind. 

(2) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Vermögens-
schäden 
a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine 

Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte 
Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder 
gutachterlicher Tätigkeit; 

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich ver-
bundene Unternehmen; 

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
e) aus  Auskunftserteilung, Übersetzung sowie  Reiseveranstaltung; 
f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnli-

chen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus 
Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 

g) aus  Rationalisierung  und Automatisierung; 
h) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten 

sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 
i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlä-

gen; 
j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegen-

wärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat 
oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im 
Zusammenhang stehen; 

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschrif-
ten, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus 
sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

l) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpa-
pieren und Wertsachen; 

m) aus Schäden durch ständige Emission (z.B. Geräusche, Gerüche,  Erschüt-
terungen); 
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6.12  Halten von Beizvögeln und Frettchen 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Halten, Führen, Ausbilden und 
Abrichten von Beizvögeln (auch Eulen und Sperber nach BWild-SchV) und Frett-
chen. 

6.13  Mietsachschäden  an Wohnräumen 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen 
und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, verursacht durch die mitversicherten Tiere. 

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
– Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung, 
– Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanla-

gen sowie an Solarien, Elektro- und Gasgeräten 
– Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versi-

chern kann, 
– Schäden durch Schimmelbildung, 

 sowie alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 

6.14 Mietsachschäden am Inventar der Reiseunterkunft durch Versicherungsnehmer 
und mitversicherte Hunde 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von beweglichen 
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen in Hotels, Pensionen, Ferienwohnun-
gen und -häusern, auf Booten und Schiffen, in Wohnwagen und -mobilen anläss-
lich von Urlaubsreisen in EU-Staaten, der Schweiz und Norwegen. 

 Die Versicherungssumme für Mietsachschäden an Wohnräumen beträgt je Versi-
cherungsfall 50.000 EUR. Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres beträgt das doppelte der Versicherungssumme. 

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Versicherungssumme je Versicherungsfall sowie 
auf die Jahreshöchstersatzleistung. Der Versicherungsnehmer hat von jedem Scha-
den 150 EUR selbst zu tragen. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen der Beschädigung 
– Abnutzung, Verschleiß, und übermäßige Beanspruchung, 
– wegen Beschädigung von handgeknüpften Teppichen, Gobelins, Kunstgegen-

ständen (z.B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Grafiken und Plastiken) und 
sonstige Sachen, die über 100 Jahre alt sind (Antiquitäten). 

6.15 Mietsachschäden an Hundeanhängern 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von gemieteten und 
geliehenen Hundeanhängern. Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Ver-
sicherungssumme für Sachschäden je Schadenereignis 3.000 EUR. 

 Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt 
das Doppelte dieser Versicherungssumme. Die Selbstbeteiligung des Versiche-
rungsnehmers beträgt 150 EUR je Schadenfall. 

6.16 Mitversicherung von Schäden an geliehenen und gemieteten Waffen und 
sonstigen Jagdutensilien 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Unfallschäden an fremden Waffen 
sowie Jagdutensilien, die der Versicherungsnehmer geliehen hat. 

 Die Höchstersatzleistung beträgt max. 3.000 EUR je Schadenereignis und Versiche-
rungsjahr. 

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Versicherungssumme je Versicherungsfall sowie 
auf die Jahreshöchstersatzleistung. Die Selbstbeteiligung des Versicherungsneh-
mers beträgt 150 EUR je Schadenereignis. 

6.17 Beschädigung und Abhandenkommen fremder Sachen 

 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung sowie aus dem 
Abhandenkommen fremder Sachen, nur wenn diese zum versicherten privaten 
Zweck (Jagd) gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder Gegenstand eines be-
sonderen Verwahrungsvertrages waren, auch solche Sachen, die dem Versiche-
rungsnehmer kurzfristig zum Gebrauch überlassen wurden. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen der Beschädigung oder des Ab-
handenkommens von 
– Landfahrzeugen und deren Teile (auch sogenannte Haftungseinheiten – Beispiel: 

Schlepper und Fräse) 
– Wasserfahrzeugen 
– Schlüsseln (soweit nicht unter Nr. 6.18 mitversichert) 
– Schmuck und Wertsachen, auch Geld und Wertpapiere. 

 Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall ist begrenzt auf 10.000 EUR.  
 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 150 EUR selbst zu tragen. 

6.18 Schlüsselverlust (privat) 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung oder dem Abhan-
denkommen von fremden, zu privaten jagdlichen Zwecken überlassenen Schlüs-
seln. Hierzu zählen Schlüssel, die im Zusammenhang mit einer jagdlichen ehren-
amtlichen Tätigkeit überlassen wurden (z.B. Schranken-, Jagdvereinshaus- oder 
Jagdhüttenschlüssel). 

 Mitversichert sind die Kosten für einen neuen Schlüssel/eine Chipkarte oder die 
Sperrung. 

 Der Versicherungsschutz umfasst auch die Kosten für das notwendige Auswechseln 
von Schlössern sowie vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und – 
falls erforderlich – einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeit-
punkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde. 

 Ausgeschlossen sind: 
– Folgeschäden, die sich aus dem Schlüsselverlust ergeben (z.B. Diebstahl, Vanda-

lismus) 
– Haftungsansprüche aus dem Verlust von sonstigen Wertbehältnis- und Wert-

raumschlüsseln (z.B. Waffenschrank) sowie sonstige bewegliche Sachen. 
– Haftungsansprüche aus dem Abhandenkommen von berufsbezogen überlasse-

nen Schlüsseln.  
Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt 3.000 EUR. 

 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 150 EUR selbst zu tragen. 

6.19 Verzicht auf Haftungseinwand – Jagdunfall mit Waffe 

 Der Versicherer verzichtet auf Wunsch des Versicherungsnehmers auf den Einwand 
des nicht vorhandenen Verschuldens, wenn dieser durch Schusswaffengebrauch 
(auch Pfeil und Bogen) während der Jagdausübung einen Personen- oder Jagd-
hundeschaden zwar verursacht, aber nicht verschuldet hat (z.B. Jagdunfall durch 
Querschläger). 

 Dieser Verzicht gilt nicht, wenn und soweit der Geschädigte in der Lage ist, Ersatz 
seines Schadens von einem anderen Schadenversicherer oder von einem Sozialver-
sicherungsträger zu erlangen. Die Bestimmungen des § 117 (3) VVG gelten analog. 
Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet. 

 Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwendungen ge-
gen schadenersatzpflichtige Dritte (z.B. Mitverursachung) vor. Der Jagdhundescha-
den ist auf maximal 4.000 EUR begrenzt. 

6.20 Verzicht auf Haftungseinwand – Gefälligkeitsschäden 

 Der Versicherer wird sich nicht auf einen Haftungsausschluss bei schuldhaft verur-
sachten Schäden im Rahmen von Gefälligkeitsleistungen berufen, soweit dies der 
Versicherungsnehmer. 

 Dies gilt nicht, wenn und soweit der Geschädigte in der Lage ist, Ersatz seines 
Schadens von einem anderen Versicherer oder von einem Sozialversicherungsträ-
ger zu erlangen. 

 Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet. Der Versicherer behält 
sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwendungen gegen schadenersatzpflich-
tige Dritte (z.B. Mitverursachung) vor. 

 Die Höchstersatzleitung beträgt 50.000 EUR je Schadensereignis, begrenzt auf das 
zweifache dieser Summe für alle Schäden je Versicherungsjahr. Eine Selbstbeteili-
gung von 150 EUR ist vereinbart. 

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Versicherungssumme je Versicherungsfall sowie 
auf die Jahreshöchstersatzleistung. 

6.21 Eigenschäden bei fehlendem Verschulden des Schadenverursachers 

 Versichert sind der Versicherungsnehmer und die in diesem Vertrag versicherten 
Personen für den Fall, dass eine versicherte Person von einem Dritten durch Schuss-
waffengebrauch geschädigt wird. 

 Diese Deckung setzt voraus, dass der Schädiger namentlich bekannt ist, über eine 
Jagdhaftpflichtversicherung verfügt, ihn kein Verschulden trifft und er nicht vorsätz-
lich gehandelt hat. 

 Diese Erweiterung gilt nicht, soweit der Versicherte Schadenersatz von einem ande-
ren Versicherer oder Sozialversicherungsträger erlangen kann. 

6.22 Produkthaftpflicht 

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Personen- und Sachschäden Dritter 
(Produkthaftpflicht) aus dem Verkehr/Umlauf bringen von Wild bzw. Wildbret. 

6.23 Ehrenamtliche Tätigkeit 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den Gefah-
ren einer nicht verantwortlichen ehrenamtlichen Tätigkeit (z.B. Hegegemeinschafts-
leiter, Kreisgruppenvorsitzender, Prüfer (Mentor), Aufsichtsperson auf Schießstätten, 
soweit der Betreiber der Schießstätte keinen Versicherungsschutz hat) oder unent-
geltlichen Freiwilligenarbeit in jagdlichen Organisationen jeder Art, soweit nicht 
über einen anderen Vertrag Versicherungsschutz besteht. 

 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Vermögensschäden sowie aus Ehrenäm-
tern mit beruflichem Charakter. 

6.24 Jagdliche Einrichtungen 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des  Versicherungsnehmers 
a) aus Besitz, Betrieb und Unterhaltung von jagdlichen Einrichtungen, wie Hoch-

sitze, Fütterungen, Jagdhütten und dergleichen bis zur Deckungssumme. 
b) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neu- und Umbauten, Repa-

raturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bausumme von 50.000 EUR je 
Bauvorhaben. 

6.25 Durchführung von Gesellschaftsjagden 

 Die Versicherung erstreckt sich auch auf die persönliche gesetzliche Haftpflicht aus 
der Durchführung von Gesellschaftsjagden (z.B. Treib-, Drück- und Bewegungsjag-
den) und revierübergreifenden Jagden, einschließlich der dazu eingesetzten Perso-
nen (u. a. Treiber) insbesondere der Verkehrssicherungspflicht (Aufstellen von be-
hördlich genehmigten Verkehrsschildern). 

6.26 Entnahme von Proben 

 Die Versicherung erstreckt sich auch auf die persönliche gesetzliche Haftpflicht aus 
der Entnahme von Trichinen- und Becquerel-Proben sowie aus der im Zusammen-
hang stehenden Bescheinigungen, Untersuchung und Informationspflichten als 
kundige Person (EG-Verordnung Nr. 853/2004). 

6.27 Tiere, die nicht dem Jagdrecht unterliegen 

 Die Versicherung erstreckt sich auch auf die persönliche gesetzliche Haftpflicht aus 
dem erlaubten Bejagen, Betäuben und Erlegen von Tieren, die nicht dem Jagdrecht 
unterliegen – auch mit dem Narkosegewehr (z.B. auch Gatter- und Gehegewild   
(§ 10 Abs. 5 Waffengesetz), entlaufene Rinder und Schafe, Biber, Bisam, Rabenvö-
gel, Kormoran, Amerikanischer Nerz, Marderhund, Waschbär, Wolf, Bär, alle 
warmblütigen Säugetiere usw. – auch Tiere nach § 45 BNatSchG) – sowie der 
Jagd von Kaninchen, Tauben und dergleichen in befriedeten Bezirken und die 
Tötung von Schwarzwild im Sau- und Frischlingsfang. 

6.28 Auslegen von Ködern und Arzneimittel 

 Die Versicherung erstreckt sich auch auf die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
– aus dem Legen von Ködern (z.B. Gift, Impfstoffen etc.), wenn hierfür die behördli-

che Genehmigung erteilt ist. 
– aus dem Ausbringen und Verabreichen von Arzneimitteln an Wild im Sinne des 

Arzneimittelgesetzes und Aufbaupräparaten mit Zustimmung der zuständigen 
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Behörde sowie Maßnahmen zur Seuchenabwehr (vermehrte Suche nach veren-
deten Wildschweinen in Verbindung mit der Schweinepestverordnung und dem 
Tiergesundheitsgesetz) sowie auch zur Vorbeugung gegen Tierseuchen 

6.29 Anbringen von Warnsystemen 

 Die Versicherung erstreckt sich auch auf die persönliche gesetzliche Haftpflicht aus 
dem Anbringen von Wildwarnsystemen (wie z.B. Reflektoren, Duftzäunen), soweit 
hierfür eine behördliche Genehmigung vorliegt. 

6.30 Eigene Kraftfahrzeuge 

(1) Kasko-Schaden 
Mitversichert ist – sofern eine eigene Kaskoversicherung keine Deckung bietet 
– der Schaden am eigenen Kfz durch Zusammenstoß mit wildlebenden Tieren 
(z.B. Bär und Wolf), die nicht dem Jagdrecht unterliegen (§ 2 Bundesjagdge-
setz – BJG), nach Maßgabe der zum Schadenzeitpunkt geltenden Bedingun-
gen zur Fahrzeugversicherung. Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an den 
Aufwendungen des Versicherers mit 150 EUR selbst. 

(2) Haftpflichtschäden beim Be- und Entladen (Rabattschoner) 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 
Schäden, die beim Be- und Entladen an einem fremdem Pkw verursacht wer-
den. Die Höchstleistung des Versicherers ist auf 3.000 EUR je Versicherungsfall 
und je Versicherungsjahr begrenzt. Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an 
den Aufwendungen je Versicherungsfall mit 150 EUR selbst. 

6.31 Führen fremder versicherungspflichtiger Kraftfahrzeuge im Ausland 

(1) Mitversichert ist – abweichend von Nr. 6.17 – die gesetzliche Haftpflicht als 
Führer eines fremden versicherungspflichtigen Kraftfahrzeuges im Sinne von 
6.31 (2) wegen Schäden, die auf einer Reise im europäischen Ausland 
(einschließlich Kanarische Inseln) oder in Anliegerstaaten des Mittelmeeres 
entstehen, soweit nicht oder nicht ausreichend aus einer für das Fahrzeug 
abgeschlossenen Haftpflichtversicherung Deckung besteht. 

(2) Kraftfahrzeuge im Sinne von 6.31 (1) sind 
– Personenkraftwagen 
– Krafträder 
– Wohnmobile bis 4 t zulässiges Gesamtgewicht, 

 soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von nicht mehr 
als neun Personen (einschließlich Führer) bestimmt sind. Der Versicherungs-
schutz erstreckt sich auch auf die gesetzliche Haftpflicht aus dem Mitführen 
von Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhängern. 

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Fahrer 
eines Kfz beim Eintritt des Versicherungsfalles 
– das Fahrzeug unberechtigt geführt hat, 
– nicht die behördlich vorgeschriebene Fahrerlaubnis hatte 
– in Folge Genusses alkoholischer Getränke oder anderer Mittel nicht in der 

Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. 

(4) Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem bestehenden Kfz-
Haftpflichtversicherungsvertrag, so gilt der Versicherungsschutz 

6.32 Pflege von Wild 

 Die Versicherung erstreckt sich auch auf die persönliche gesetzliche Haftpflicht aus 
der nicht gewerblichen vorübergehenden Fütterung und Pflege von jungem Wild 
oder krankem/verletztem Wild. Das Aneignungsrecht des Jagdausübungsberech-
tigten sowie Vorschriften der Länder nach § 36 Absatz 1 Nr. 2 des BJagdG über 
das Aufnehmen, die Pflege und die Aufzucht verletzten oder kranken Wildes und 
dessen Verbleib bleiben unberührt. 

6.33 Wildschadenschätzer 

 Die Versicherung erstreckt sich auch auf die persönliche gesetzliche Haftpflicht aus 
der Ausübung einer selbstständigen nebenberuflichen Tätigkeit als Wildschaden-
schätzer bis zu einem Gesamtjahresumsatz von 3.500 EUR (nicht Schäden aus dem 
erstellten Gutachten). 

 Übersteigt der Gesamtjahresumsatz diesen Betrag, entfällt die Mitversicherung für 
den Versicherungsnehmer. Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem 
anderen Haftpflichtversicherungsvertrag, entfällt der Versicherungsschutz aus die-
sem Vertrag (Subsidiarität). 

6.34 Fangjagd 

 Die Versicherung erstreckt sich auch auf die persönliche gesetzliche Haftpflicht aus 
der erlaubten Fangjagd. 

6.35 Jagdscheinanwärter 

 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Ehegatten und der im 
gleichen Haushalt lebenden unverheirateten Kinder aus der Teilnahme an Ausbil-
dungslehrgängen zur Erlangung des Jagdscheines sowie aus der Teilnahme an der 
Jägerprüfung. Für die Teilnahme an Übungsschießen besteht auch außerhalb des 
Lehrganges Versicherungsschutz. Mitversichert ist auch das Führen eines in Ausbil-
dung befindlichen Jagdhundes. Die Deckungssumme für den Jagdscheinanwärter 
ist auf die Deckungssumme für den Versicherungsnehmer beschränkt. 

 Im Todesfall des Versicherungsnehmers besteht bis zum Ende der Prüfungen – auch 
Nachprüfungen – Versicherungsschutz. 

6.36 BNatSchG/BJagdG 

 Die Versicherung erstreckt sich auch auf die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
auch aus Maßnahmen nach § 40 a und § 40 e des BNatSchG in Verbindung mit   
§ 28 a des BJagdG. 

 Entsprechend gelten mitversichert Maßnahmen nach Artikel 17 der EU-Verordnung 
Nr. 1143/2014. 

6.37 Haftungsverzichtserklärung 

 Sollte der Jagdausübungsberechtigte sich von seinen eingeladenen Jagdgästen 

oder Begehungsscheininhabern (unser Versicherungsnehmer) eine Erklärung über 
den Haftungsverzicht unterschreiben lassen (z.B. Teilnahme an der Jagd erfolgt auf 
eigene Gefahr und auf eigenes Risiko), wird sich der Versicherer nicht auf diese 
vertragliche Regelung berufen. Dies gilt auch für Gefälligkeitshandlungen. 

6.38 Vertragliche Haftung 

 Mitversichert ist auch die durch Vertrag übernommene, gesetzlich einem Dritten 
obliegende Haftpflicht im gesetzlichen Umfang. Nicht versichert bleibt ausdrücklich 
die Haftpflicht wegen „Wildschäden“. 

6.39 Nachhaftung 

 Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der endgültigen und völligen 
Aufgabe der Jagd beendet, besteht Versicherungsschutz bis zu drei Monaten nach 
Vertragsbeendigung im nachfolgend genannten Umfang: 
– Abweichend von Abschnitt B Nr. 1.5 besteht Versicherungsschutz im Umfang des 

Vertrages für Versicherungsfälle, die nach dem Zeitpunkt des Risikowegfalles 
eintreten, deren Ursachen aber vor diesem Zeitpunkt gesetzt wurden. 

– Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die zum Zeitpunkt der Vertragsbeendi-
gung vorhandenen versicherten Risiken. 

– Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen 
des bei Wegfall des Risikos geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in 
Höhe des unverbrauchten Teils der Deckungssumme des Versicherungsjahres, in 
dem das versicherte Risiko weggefallen ist. 

6.40 Pflichtversicherung 

 Die Bestimmungen gemäß §§ 114 ff. Versicherungsvertragsgesetz (VVG) finden 
keine Anwendung bei Schadenersatzansprüchen betreffend 
– das Tierhalterrisiko [Nr. 6.2 (1)] 
– Besitz und Gebrauch von Waffen außerhalb der Jagd [Nr. 6.6] 
– das Produktrisiko [Nr. 6.20] 
– die Erben des Versicherungsnehmers [Nr. 10] 
– die Umwelthaftpflichtversicherung [Nr. 6.4] 
– die Umweltschadenversicherung  
– wegen Vermögensschäden [Nr.6.11] 
– das Abhandenkommen und die Beschädigung fremder Sachen [Nr. 6.17] 

 sowie bei Aufwendungen gemäß Nr. 6.19 (Verzicht auf den Einwand fehlenden 
Verschuldens bei Schäden durch Schusswaffengebrauch). 

6.41 GDV-Garantie 

 Unsere aufgeführten Versicherungsbedingungen entsprechen in Bezug auf den 
dargestellten Versicherungsschutz und die Leistungsinhalte mindestens den vom 
Gesamtverband der Versicherungswirtschaft e.V. (GDV – www.gdv.de) empfohle-
nen Musterbedingungen GDV. Weichen die dem Vertrag zugrunde liegenden 
Versicherungsbedingungen in Bezug auf den dargestellten Versicherungsschutz 
und die Leistungsinhalte zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zum Nachteil des 
Versicherungsnehmers von den oben genannten Musterbedingungen des GDV ab, 
wird sich der Versicherer nicht darauf berufen und bei der Regulierung die für den 
Versicherungsnehmer günstigeren Bedingungen anwenden. 

 Werden nach dem Abschluss des Versicherungsvertrages neue Musterbedingun-
gen vom GDV herausgegeben, so erstreckt sich unsere Garantie nicht automatisch 
auch auf diese Neuerungen. 

6.42 LSH-update-Garantie 

 Werden diese Versicherungsbedingungen zur Jagd-Haftpflichtversicherung (Stand 
03/2021) zum Vorteil der Versicherungsnehmer und ohne Mehrbeitrag geändert, 
so gelten diese Vorteile ab dem Zeitpunkt der Änderung auch für alle Bestandsver-
träge, denen diese Versicherungsbedingungen zugrunde liegen. 

6.43 LSH-Konditionsdifferenzdeckung 

(1) Gegenstand der Deckung 
 Mit dem Tag der Annahme des Antrages durch den Versicherer (bei Anträgen 

ohne Vorlagepflicht im Rahmen der Zeichnungs-, Vorlagerichtlinien ab Ein-
gang des Antrages beim Versicherer) besteht für die Zeit vom Versicherungs-
beginn dieses Vertrages bis zum Vertragsablauf bzw. zur Vertragskündigung 
der wirksam bestehenden anderweitigen Jagdhaftpflichtversicherung 
(Grundvertrag) Versicherungsschutz in Form einer Summen- und Konditions-
differenzdeckung in nachstehend beschriebenem Umfang. 

 Der Versicherungsschutz aus der anderweitig bestehenden Jagdhaftpflichtver-
sicherung geht dem Versicherungsschutz dieses vorliegenden Vertrages vor. 

(2) Leistungsumfang der Differenzdeckung 
a) Soweit der Versicherungsschutz dieses Vertrages über den des Grundver-

trages hinausgeht, besteht dagegen Versicherungsschutz bis zum jeweili-
gen Ablauf des anderen Versicherungsvertrages (Differenzdeckung). 

 Die in diesem Vertrag vereinbarten Versicherungssummen, Höchstent-
schädigungssummen, Selbstbeteiligungen und diese Bedingungen bilden 
den Rahmen für gleichartige Leistungen aus allen Versicherungsverträgen 
zusammen für die Berechnung der Differenzdeckung. 

 Sofern eine Selbstbeteiligung des Grundvertrages über der Selbstbeteili-
gung dieses Vertrages liegt, ist diese über die Differenzdeckung nicht 
erstattungsfähig. 

b) Maßgeblich für die vertraglich vereinbarten Leistungen aus dem Grund-
vertrag ist der Umfang des Versicherungsschutzes, der zum Zeitpunkt der 
Antragsstellung der Differenzdeckung bestanden hat. Nachträglich vor-
genommene Änderungen an dem Grundvertrag bewirken keine Erweite-
rung der Differenzdeckung, es sei denn, dies wird zwischen dem Versi-
cherungsnehmer und der LSH gesondert vereinbart. 

c) Über diesen Vertrag besteht kein Versicherungsschutz, sofern 
– zum Zeitpunkt der Antragsstellung der Differenzdeckung keine ander-

weitige Versicherung bestanden hat; 
– die Leistung des anderen Versicherers infolge eines Vergleichs zwi-

schen dem anderweitigen Versicherer und dem Versicherungsnehmer 
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nicht zum vollen Ersatz des Schadens führt. Gleiches gilt, wenn auf-
grund fehlender Nachweise über die Schadenhöhe durch den ander-
weitigen Versicherer lediglich eine pauschale Entschädigung erbracht 
wird; 

– dem Versicherungsnehmer der Versicherungsschutz im Vertrag wegen 
Nichtzahlung des Beitrages und/oder der Verletzung einer Obliegen-
heit – auch teilweise – verweigert wurde. 

(3) Obliegenheiten 
 Der Versicherungsnehmer hat 

a) Änderungen des Grundvertrages unverzüglich anzuzeigen; 
b) alle den Grundvertrag betreffenden Nachträge oder sonstige Dokumen-

te oder Bestätigungen einzureichen; 
c) bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls diesen zunächst dem Versi-

cherer des Grundvertrages anzuzeigen und dort seine Ansprüche gel-
tend zu machen; 

d) bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles diesen zur Differenzdeckung 
unverzüglich zu melden, sobald er von dem anderweitigen Versicherer 
informiert wird, dass ein gemeldeter Schadenfall dort nicht oder nicht in 
vollem Umfang unter die Leistungspflicht fällt. 

(4) Ablauf der Differenzdeckung 
a) Der Versicherungsschutz aus der Differenzdeckung endet zu dem bei 

Antragstellung bei dem Versicherer dieses Vertrages angezeigten Ablauf 
des Grundvertrages, längstens nach einem Jahr. Ab diesem Termin be-
steht Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang dieses Vertrages. Dies 
gilt auch bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung der Grundversiche-
rung, frühestens ab Kenntnis des Versicherers über die vorzeitige Ver-
tragsbeendigung. Ab diesem Zeitpunkt wird der Beitrag im vollen Um-
fang fällig. 

b) Ab dem Zeitpunkt der Umstellung von der Differenzdeckung auf den 
vollen Versicherungsschutz ist der hierfür zu zahlende Beitrag zu entrich-
ten. 

6.44 Gewässerschäden (Restrisiko) 

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschä-
den behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für 
unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemi-
schen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers, einschließlich des 
Grundwassers (Gewässerschäden). Versichert sind Gewässerschäden durch Klein-
gebinde bis 250 l/kg je Einzelgebinde und mit einem Gesamtfassungsvermögen bis 
2.500 l/kg. Das Anlagenrisiko gilt nicht versichert. 
Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall 
zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte 
(Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer 
insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versi-
cherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. 

7 Allgemeine Ausschlüsse 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen: 

7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden 

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
vorsätzlich herbeigeführt haben. Nr. 2.3 findet keine Anwendung. 

7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von Erzeugnissen, Arbeiten 
und sonstigen Leistungen 

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder 
Schädlichkeit 
– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

 Nr. 2.3 findet keine Anwendung. 

7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander  

 Ausgeschlossen sind Ansprüche 
– des Versicherungsnehmers selbst oder der in Nr. 7.4 benannten Personen gegen 

die mitversicherten Personen, 
– zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags, 
– zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben Versicherungsvertrags. 

 Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Ansprüche von Angehörigen der vorge-
nannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungsnehmers und von wirtschaft-
lich verbundenen Personen  

 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
leben o der die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen ge-
hören; 

 Als Angehörige gelten 
– Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 

vergleichbare Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten; 
– Eltern und Kinder; 
– Adoptiveltern und -kinder; 
– Schwiegereltern  und -kinder; 
– Stiefeltern und -kinder; 
– Großeltern und Enkel; 
– Geschwister sowie 
– Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf 

längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander 

verbunden sind). 

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungs-
nehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute 
Person ist; 

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristi-
sche Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger 
Verein ist; 

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der 
Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Part-
nerschaftsgesellschaft ist; 

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und  Insolvenzverwaltern. 

Die Ausschlüsse unter (2) bis (6) gelten auch für Ansprüche von Angehörigen der 
dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

7.5 Miete, Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, besonderer Verwahrungs-
vertrag 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer oder ein 
Bevollmächtigter oder Beauftragter des Versicherungsnehmers diese Sachen ge-
mietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder 
sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrags sind. 

7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten und sonstigen 
Leistungen 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer 
hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge 
einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schaden-
ursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften 
Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung 
führt. 

 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für 
Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen 
oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben. 

7.7 Asbest 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige 
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

7.8 Gentechnik 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 
(1) gentechnische Arbeiten, 
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
(3) Erzeugnisse, die 

– Bestandteile aus GVO enthalten; 
– aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

7.9 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Na-
mensrechtsverletzungen. 

7.10 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige Diskriminierung 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Beläs-
tigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 

7.11 Übertragung von Krankheiten 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 
– Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungs-

nehmers resultieren; 
– Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, 

von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. 
 In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer be-

weist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

7.12 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden, welche entstehen durch 
– Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen; 
– Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 

7.13 Strahlen 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittel-
barem Zusammenhang mit energiereichen ionisierenden Strahlen stehen (z.B. Strah-
len von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

7.14  Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, 
eine mitversicherte Person oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person 
durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers verursa-
chen. 

 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Kraftfahrzeug oder 
Kraftfahrzeug- Anhänger ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn 
keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahr-
zeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 
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7.15 Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze  

 Ausgeschlossen sind Ansprüche 
(1) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person 

oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder 
Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 

(2) wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten 
Sachen, der Insassen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden 
sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus 
– der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder 

Raumfahrzeugen oder Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit die 
Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Ein-
bau in Luft- oder Raumfahrzeugen bestimmt waren; 

– Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, 
Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen. 

(3) gegen den Versicherungsnehmer als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingneh-
mer und Nutznießer von Luftlandeplätzen. 

 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Luft- oder Raumfahr-
zeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen 
Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Be-
trieb gesetzt wird. 

7.16 Wasserfahrzeuge 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, 
eine mitversicherte Person oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person 
durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Hal-
ter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 

 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Wasserfahrzeug ist 
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter 
oder Besitzer des Wasserfahrzeugs ist und wenn das Wasserfahrzeug hierbei nicht 
in Betrieb gesetzt wird. 

7.17 Wildschaden 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Wildschaden. 

7.18 Schäden durch Bearbeitung fremder Sachen (Tätigkeitsschäden) 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Tätigkeitsschäden. 
 Tätigkeitsschäden sind Schäden an fremden Sachen und alle sich daraus ergeben-

den Vermögensschäden durch eine betriebliche oder berufliche Tätigkeit, die 
dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer oder ein Bevollmächtigter 
oder Beauftragter des Versicherungsnehmers 
– an diesen Sachen tätig geworden ist (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, 

Prüfung oder dergleichen), 
– diese Sachen zur Durchführung seiner Tätigkeiten als Werkzeug, Hilfsmittel, Ma-

terialablagefläche oder dergleichen benutzt hat oder 
– Sachen beschädigt hat, die sich im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätig-

keit befunden haben. Sind zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige 
Schutzvorkehrungen getroffen worden, um diese Schäden zu vermeiden, liegt 
kein Tätigkeitsschaden vor. 

 Bei unbeweglichen Sachen liegt ein solcher Tätigkeitsschaden nur dann vor, wenn 
diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen gewe-
sen, unmittelbar benutzt worden sind oder sich im unmittelbaren Einwirkungsbe-
reich befunden haben. 

7.19 Entschädigungen mit Strafcharakter („punitive damages“) 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesonde-
re punitive oder exemplary damages. 

7.20 Französische „Garantie Décennale“ und gleichartige Bestimmungen 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im Zu-
sammenhang stehenden Regressansprüchen nach Artikel 1147 des französischen 
Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 

8 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen und Erweiterungen) 

8.1 Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
(1) aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos. Dies gilt nicht 

– für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie 

– für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen, 

(2) aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder 
Erlass neuer Rechtsvorschriften. In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, 
das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats 
von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der 
Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

8.2 Für den Tarif Jagdhaftpflichtversicherungsschutz für ein weiteres Familienmitglied 
(rabattierter Beitrag) gilt folgendes: 

 Voraussetzung für die Rabattierung ist das Bestehen eines laufenden und bezahl-
ten Jagdhaftpflichtversicherungsvertrages bei der LSH für ein Familienmitglied. Der 
rabattierte Tarif gilt für: 
(1) den Ehegatten oder den eingetragenen Lebenspartner des Versicherungsneh-

mers in häuslicher Gemeinschaft. 
 Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebens-

partnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleich- 
baren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. 

(2) seiner in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten und nicht in einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief- und Adoptiv-
kinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur solange sie: 
– sich noch in einer Schulausbildung (auch schulische Praktika) oder sich un-

mittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden (berufliche Erstausbil-

dung – Lehre und/oder Studium auch Bachelor und unmittelbar anschlie-
ßendem Masterstudiengang –, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaß-
nahmen und dgl.) oder 

– im Anschluss an die Schulausbildung auf einen Ausbildungsplatz, Lehre 
oder Studium warten (gilt für Work & Travel maximal 1 Jahr) oder 

– im Anschluss an die abgeschlossene berufliche Erstausbildung auf eine 
weitere Ausbildung (Ausbildungsplatz, Lehre oder Studium) warten oder 
während der Suche nach einem Arbeitsplatz, längstens für ein Jahr – be-
rufliche Erstausbildung ist Lehre und/oder Studium oder umgekehrt, nicht 
jedoch Zweitlehre, Wechsel des Studienfaches oder Zweitstudium, Referen-
darzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl. – oder 

– sich in einer Zweitausbildung (Ausbildungsplatz, Lehre oder Studium) befin-
den, die unmittelbar im Anschluss an die Erstausbildung grenzt, längstens 
bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres; 

 Bei Ableistung des Grundwehrdienstes, des freiwilligen Wehrdienstes, des 
Bundesfreiwilligendienstes oder des freiwilligen sozialen bzw. ökologischen 
Jahres vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen. 

(3) den in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden Part-
ner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und dessen Kinder, diese ent-
sprechend (2). 
a) Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner müssen unver-

heiratet sein und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben. 
b) Die Rabattierung für den Partner und dessen Kinder, die nicht auch die 

Kinder des Versicherungsnehmers sind, endet mit der Aufhebung der 
häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungsnehmer und dem 
Partner. 

c) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für den überlebenden 
Partner und dessen Kinder Nr. 10 sinngemäß. 

(4) Endet der in Nr. 8.2 (1) genannte Vertrag, so entfällt die Rabattierung zur 
nächsten Hauptfälligkeit. 

9 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung) 

9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus Risiken, die nach  Abschluss des Versicherungsvertrags neu ent-
stehen, sofort versichert. 

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes 
neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit 
der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 
Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab des-
sen  Entstehung. 

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der 
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist 
noch nicht verstrichen war. 

 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu 
verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist 
von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

9.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken besteht von ihrer Entstehung bis zur Eini-
gung im Sinne von Nr. 9.1 Absatz 4 im Rahmen der Deckungssummen dieses Ver-
trages. 

9.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für 
– Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder 

Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder  
Versicherungspflicht unterliegen; 

– Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 
– Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 
– Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von 

kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind; 
– Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher und amtlicher Tätigkeit. 

10 Fortsetzung der Jagdhaftpflichtversicherung nach dem Tod des Versicherungs-
nehmers 

Nach dem Tod des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße Versiche-
rungsschutz für die Erben des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfällig-
keitstermin fort. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Tätigkeiten, für die der Besitz eines Jagd-
scheines gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Besondere Umweltrisiken 

Der Versicherungsschutz für Schäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) 
besteht im Umfang des „Jagdhaftpflichtrisikos“ und den folgenden Bedingungen. 

Zur gesetzlichen Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 
Schäden durch Umwelteinwirkungen (Allgemeines Umweltrisiko) siehe Nr. 6.4. 

Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadensgesetzes (USchadG) ist eine 
– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen, 
– Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser, 
– Schädigung des Bodens. 

11 Versichert sind  

– abweichend von Nr. 3.1 – den Versicherungsnehmer betreffende öffentlich-rechtliche 
Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß USchadG, soweit 
während der Wirksamkeit des  Versicherungsvertrags 
– die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig 

in die Umwelt gelangt sind  oder 
– die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig er-

folgt ist. 
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versicherungsschutz 
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für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit 
Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstrukti-
ons-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens 
der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt 
werden können (Entwicklungsrisiko). 
Versichert sind darüber hinaus den Versicherungsnehmer betreffende Pflichten oder 
Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten 
oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Versicherungsschutz 
dieses Vertrags erfasst sind. 

12 Ausland 

Versichert sind im Umfang von Nr. 6.10 die im Geltungsbereich der EU-Umwelt-
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretenden Versicherungsfälle. 
Versichert sind insoweit auch die den Versicherungsnehmer betreffende Pflichten oder 
Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitglied-staaten, sofern 
diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 

13 Ausschlüsse 

13.1 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an 
den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügun-
gen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

 Nr. 2.3 findet keine Anwendung. 

13.2 Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden 
– die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen 

auf die Umwelt entstehen. 
– für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (z. B. 

Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder hätte 
erlangen können. 

14 Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 3 Mio. EUR. Diese Versiche-
rungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres. 

Forderungsausfallrisiko 

15 Ausfalldeckung 

15.1 Gegenstand der Ausfalldeckung 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder 
eine gemäß Nr. 2 mitversicherte Person während der Wirksamkeit der Versi-
cherung von einem Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) unter folgenden 
Voraussetzungen: 
– der wegen dieses Schadenereignisses in Anspruch genommene Dritte kann 

seiner Schadenersatzverpflichtung ganz oder teilweise nicht nachkommen, 
weil die Zahlungs- oder Leistungsfähigkeit des schadenersatzpflichtigen 
Dritten festgestellt worden ist und 

– die Durchsetzung der Forderung gegen den Dritten gescheitert ist. 
 Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, Sach- oder daraus 

resultierenden Vermögensschaden zur Folge hat und für den der Dritte auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum 
Schadenersatz verpflichtet ist (schädigender Dritter). 

(2) Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem der schadenser-
satzpflichtige Dritte Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang des im 
„Jagdhaftpflichtrisikos“ geregelten Jagdhaftpflichtbestimmungen des Versiche-
rungsnehmers hätte. Daher finden im Rahmen der Forderungsausfalldeckung 
für die Person des Schädigers auch die Risikobeschreibungen und Ausschlüsse 
Anwendung, die für den Versicherungsnehmer gelten. So besteht insbesonde-
re kein Versicherungsschutz, wenn der Schädiger den Schaden im Rahmen 
seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit verursacht hat oder wenn der 
Schädiger den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat. 

15.2 Leistungsvoraussetzungen 

 Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einer gemäß Nr. 2 
mitversicherten Person leistungspflichtig, wenn: 

(1) die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen vollstreckbaren Ver-
gleich vor einem ordentlichen Gericht in der Bundesrepublik Deutschland oder 
einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der Schweiz, Norwe-
gen, Island und Liechtenstein festgestellt worden ist. Anerkenntnis-, Versäum-
nisurteile und gerichtliche Vergleiche sowie vergleichbare Titel der vorgenann-
ten Länder binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne dieser 
Titel bestanden hätte. 

(2) der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. Dies ist der Fall, 
wenn der Versicherungsnehmern oder eine mitversicherte Person nachweist, 
dass: 
– eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hätte 
– eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der schadenersatz-

pflichtige Dritte in den letzten drei Jahren die eidesstattliche Versicherung 
über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat oder 

– ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten durchgeführtes Insolvenz-
verfahren nicht zur vollen Befriedigung geführt hat oder ein solches Verfah-
ren mangels Masse abgelehnt wurde, und 

(3) an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten 
in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten werden und die vollstreckbare 
Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der Versiche-
rungsnehmer hat an der Umschreibung des Titels auf den Versicherer mitzu-
wirken. 

15.3 Umfang der Forderungsausfalldeckung 

(1) Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderung. 

(2) Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall 

auf die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Versiche-
rungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungs-
schutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

(3) Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung ergeben sich aus 
dem Versicherungsschein und seinen Nachträgen.  

(4) Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus diesem Vertrag 
zu. 

(5) Zusätzlich zur Entschädigungsleistung werden die Kosten zur Erlangung des 
Titels übernommen. Die Summe beider Leistungen ist auf die Höhe der verein-
barten Versicherungssumme zur Jagdhaftpflichtversicherung begrenzt. 

15.4 Räumlicher Geltungsanspruch 

 Versicherungsschutz besteht – abweichend von Nr. 6.9 – für Schadenereignisse 
weltweit. Es gelten die Leistungsvoraussetzungen unter Nr. 15.2. 

15.5 Besondere Ausschlüsse für das Forderungsausfallrisiko 

(1)  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an 
Sachen, die ganz oder teilweise einem Betrieb, Gewerbe, Beruf, Dienst oder 
Amt des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person zuzurechnen 
sind. 

(2) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für: 
a) Verzugszinsen, Vertragsstrafen; 
b) Forderung aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forderungs-

übergangs; 
c) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, das berechtigte Einwendungen 

oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht 
oder eingelegt wurden; 

d) Ansprüche, aus Schäden, zu deren Ersatz: 
– Ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen hat (z.B. Sachversiche-

rer des Versicherungsnehmers) oder 
– Ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungsträger Leistungen zu 

erbringen hat, auch nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsan-
sprüche oder ähnliche von Dritten handelt. 

Gemeinsame Bestimmungen zu Abschnitt A 

16 Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des 
Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschä-
digten Dritten ist zulässig. 

17 Veränderungen des versicherten Risikos und Auswirkung auf den Beitrag  
(Beitragsregulierung) 

17.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Ände-
rungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. 
Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfol-
gen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu 
machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben 
zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Ver-
tragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtig-
keit der Angaben kein Verschulden trifft. 

17.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Fest-
stellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt 
(Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeit-
punkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte 
Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Nr. 
18.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigun-
gen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 

17.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versiche-
rer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in 
Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrags verlangen. 
Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. 
Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, 
wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des 
erhöhten Beitrags erfolgten. 

17.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit 
Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre. 

18 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach Beitragsangleichung 

18.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträ-
ge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Bei-
tragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der 
Beitragsberechnung der Beitragsangleichung. 

18.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli 
fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der 
Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflicht-
versicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr er-
höht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst nied-
rigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. 

 Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Scha-
denfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versi-
cherungsleistungen. 

 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in 
diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im glei-
chen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

18.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung 
verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus 18.2 ergebenden Prozentsatz 
zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem 
Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben. 
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 Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der 
letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, 
den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach 18.2 ermittelt hat, so darf der 
Versicherer den Folgejahresbei- trag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich 
der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen 
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht 
überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 

18.4 Liegt die Veränderung nach 18.2 oder 18.3 unter 5 Prozent entfällt eine Beitragsan-
gleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichti-
gen. 

18.5 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß 18.3, ohne dass 
sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer 
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, 
in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. 

 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens 
einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 

 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht. 

18.6 Unabhängig von den vorhergehenden Regelungen in Nr. 18 kann eine Erhöhung 
der Beiträge auch für bestehende Versicherungsverhältnisse zur nächsten Jahres-
beitragsfälligkeit erfolgen, wenn die Mitgliederversammlung die Erhöhung be-
schlossen hat; sie soll nur dann erfolgen, wenn sich die Beitragssätze für alle oder 
einzelne Risiken durch eine allgemeine Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
als dauernd unzureichend erweisen. Dies gilt nicht für Beiträge, die auf dem Anord-
nungswege festgesetzt werden. 

Abschnitt B 

Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung  
1 Beginn des Versicherungsschutzes 
2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode 
3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzah-

lung  
4 Folgebeitrag  
5 Lastschriftverfahren 
6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung  
7 Dauer und Ende des Vertrags 
8 Kündigung nach Versicherungsfall  
9 Veräußerung und deren Rechtsfolgen 

Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten 
10 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Ver-

tragsschluss  
11 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
Weitere Regelungen 
12 Mehrere  Versicherer, Mehrfachversicherung 
13 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung  
14 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
15 Verjährung 
16 Örtlich zuständiges Gericht  
17 Anzuwendendes Recht 
18 Embargobestimmung 

Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung  

1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt. Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags. 

2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode 

2.1 Beitragszahlung 

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus gezahlt, entweder durch 
laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmal-
beitrag. 

2.2 Versicherungsperiode 

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte 
Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als 
ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer. 

2.3 Versicherungsjahr 

Das Versicherungsjahr beträgt ein Jahr. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer nicht 
aus ganzen Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. Die 
folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils 
ganze Jahre. 

3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung 

3.1  Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags 

 Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des verein-
barten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 
Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts. 

 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist 
der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Absatz 1 oder 2 
bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung 
veranlasst ist. 

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder ge-
troffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen 
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 

 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach Nr. 3.1 gezahlt, so 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer 
die Zahlung nicht veranlasst hat. 

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat. 

3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers 

 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzei-
tig nach Nr. 3.1 zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags 
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, 
dass er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-
Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht 
hat. 

 Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung 
zu vertreten hat. 

 

 

4 Folgebeitrag 

4.1 Fälligkeit 

 Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu 
Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen 
vereinbarten Zeitpunkt fällig. 

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst wird. 

4.2 Verzug und Schadensersatz 

 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer 
ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertre-
ten hat. 

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der 
Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu 
verlangen. 

4.3 Mahnung 

 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kosten in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zah-
lung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zahlungsfrist 
muss mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen. 

 Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen 
Beträge des Beitrags sowie der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf 
die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweist. 

4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung 

 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall 
ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der 
Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

4.5 Kündigung nach Mahnung 

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug, 
kann der Versicherer nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen. 

 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit 
Fristablauf wird die Kündigung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem 
Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei 
der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung 

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach 
der Kündigung veranlasst wird. Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbun-
den worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats 
nach Fristablauf veranlasst wird. 

 Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach Nr. 4.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen. 

5 Lastschriftverfahren 

5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers 

 Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der 
Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichen-
de Deckung des Kontos zu sorgen. 

 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versi-
cherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn 
sie unverzüglich nach einer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abgegebe-
nen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug 

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz 
wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versi-
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cherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) zu kündigen. 

 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungs-
nehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu 
übermitteln. 

 Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Last-
schrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  

6.1 Allgemeiner Grundsatz 

 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versicherer nur derjenige Teil 
des Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz be-
standen hat. 

6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlen-
dem versicherten Interesse 

(1)  Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung innerhalb von 14 
Tagen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufser-
klärung entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der 
Versicherer in der Widerrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfol-
gen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versi-
cherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. 

 Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zu-
sätzlich den für das erste Jahr des Versicherungsschutzes gezahlten Beitrag zu 
erstatten. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem 
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

(2)  Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht 
vom Versicherungsvertrag zurück, so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der 
Rücktrittserklärung zu. 

 Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil 
der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so 
steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 

(3) Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Versicherers wegen 
arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum 
Zugang der Anfechtungserklärung zu. 

(4) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig 
und dauerhaft weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte bean-
spruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 
worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis 
erlangt hat. 

(5) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn 
das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder 
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen 
oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Ver-
sicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht 
versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt. 

Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 

7 Dauer und Ende des Vertrags 

7.1 Vertragsdauer 

 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlos-
sen. 

7.2 Stillschweigende  Verlängerung 

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um 
jeweils ein Jahr. Er verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kündigung 
zugegangen ist. 

7.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum verein-
barten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

7.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres 
kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein. 

7.5 Wegfall des versicherten Interesses 

 Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und 
dauerhaft weg, endet der Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu 
dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt. 

8 Kündigung nach Versicherungsfall  

8.1 Kündigungsrecht 

 Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn 
– vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung oder eine Zahlung von Sanie-

rungskosten von Umweltschäden geleistet wurde; 
– der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers auf Freistellung zu Un-

recht abgelehnt hat, oder 
– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen versicherten Anspruch gericht-

lich zugestellt wird. 

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) spätestens einen Monat nach der Zahlung, der Ablehnung oder der Zustel-
lung der Klage zugegangen sein. 

8.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit ihrem Zugang beim 
Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufen-
den Versicherungsperiode, wirksam wird. 

8.3 Kündigung durch Versicherer 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versi-
cherungsnehmer wirksam. 

9 Veräußerung und deren Rechtsfolgen  

9.1 Übergang der Versicherung 

 Wird ein Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber an Stelle des Versicherungsneh-
mers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsver-
trag ergebenden Rechte und Pflichten ein. 

 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtver-
trages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird. 

9.2 Kündigung 

 Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegenüber den Versicherungsvertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird. 

 Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung oder 
bis zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, 
bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb 
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

9.3 Beitrag 

 Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag als Gesamtschuldner, 
wenn der Über gang auf den Erwerber während einer laufenden Versicherungspe-
riode erfolgt. 

 Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet der Veräußerer allein für 
die Zahlung des Beitrags. 

9.4 Anzeigepflichten 

 Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich 
in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen. 

 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. Der Versicherer 
muss hierzu nachweisen, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit 
dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem 
Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Der Versi-
cherer bleibt ebenfalls zur Leistung verpflichtet, wenn zur Zeit des Eintrittes des 
Versicherungsfalles die Frist für seine Kündigung abgelaufen war und er nicht ge-
kündigt hat. 

Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten 

10 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum 
Vertragsschluss 

10.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versi-
cherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versiche-
rer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die für den Ent-
schluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer nach seiner Vertragserklärung, aber vor der Vertragsannahme Fragen 
im Sinn von Satz 1 in Textform stellt. 

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so 
sind bei der Anwendung von Absatz 1 und Nr. 10.2 sowohl die Kenntnis und die 
Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen. 

 Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertre-
ter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

10.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht  

(1) Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes  
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 10.1 Absatz 1, 

kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht 
auch für die Vergangenheit kein Versicherungsschutz. 

 Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der 
Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-
de zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte. 

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den 
Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich war. Auch in diesem Fall 
besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 
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(2)  Kündigung 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 10.1 Absatz 1 

einfach fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Das Kündigungsrecht ist 
ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versiche-
rer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu glei-
chen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte. 

(3)  Vertragsänderung 
 Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 10.1 Absatz 1 

nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen ge-
schlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer 
unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeig-
ten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

10.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versicherers 

 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung muss der Versi-
cherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die Um-
stände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Zur Begründung kann er nach-
träglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung 
angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von 
der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von 
ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

10.4 Hinweispflicht des Versicherers 

 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen dem 
Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzei-
gepflicht hingewiesen hat. 

10.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers 

 Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand 
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

10.6 Anfechtung 

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, 
bleibt bestehen. 

10.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers 

 Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung 
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen 
nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist 
beträgt zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzei-
gepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

11 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

11.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 

(1)  Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Ver-
langen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt 
nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen 
unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne 
weiteres als besonders gefahrdrohend. 

(2) Rechtsfolgen 
 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Oblie-

genheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer 
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er 
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 

 Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt hat. 

11.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 

 Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls folgende 
Obliegenheiten zu erfüllen: 

(1) Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu 
sorgen. Dabei hat der Versicherungsnehmer Weisungen des Versicherers, 
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich 
oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen 
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln. 

(2) Zusätzlich zu (1) gilt: 
a) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb einer Woche anzu-

zeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben wor-
den sind. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Haft-
pflichtansprüche geltend gemacht werden. 

b) Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenbe-
richte zu erstatten und ihn bei der Schadensermittlung und -regulierung 
zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die 
Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle 
dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

c) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich geltend 
gemacht, Prozesskostenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich der Streit 
verkündet, hat er dies dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt 

auch, wenn gegen den Versicherungsnehmer wegen des den Anspruch 
begründenden Schadensereignisses ein Ermittlungsverfahren eingeleitet 
wird. 

d) Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbe-
hörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß 
Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

e) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich 
geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu 
überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsneh-
mers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsan-
walt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die ange-
forderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

11.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

(1) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 11.1 oder 11.2 
vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entspricht. 

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalls 
bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur 
dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

(3) Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt 
auch, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

Weitere Regelungen 

12 Mehrere  Versicherer, Mehrfachversicherung 

12.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungs-
verträgen versichert ist. 

12.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versiche-
rungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertra-
ges verlangen. 

12.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht inner-
halb eines Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung 
Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht. 

13 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung 

13.1 Form, zuständige Stelle 

 Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versiche-
rungsvertrag betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, 
sind in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit 
gesetzlich Schriftform oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist. 

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des  Versicherers: 
 Landesschadenhilfe Versicherung VaG (LSH), Vogteistr. 3, 29683 Bad Fallingbostel, 

Telefon: 05162 404-0, Telefax: 05162 404-26, info@lsh-versicherung.de 
 gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen 

und Anzeigen bleiben bestehen. 

13.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung 

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht 
mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte 
dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer dem 
Versicherer nicht angezeigten Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

13.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewer-
bebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung die Bestimmungen nach Nr. 13.2 entsprechend Anwendung. 

14 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

14.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers 

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abge-
gebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend 
– den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages; 
– ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung; 
– Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während 

des Versicherungsverhältnisses. 

14.2 Erklärungen des Versicherers 

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte 
Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu über-
mitteln. 

14.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen anzunehmen, die der 
Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss 
eines Versicherungsvertrags an ihn leistet. Eine Beschränkung dieser Vollmacht 
muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Be-
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schränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte. 

15 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung 
beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläu-
biger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners 
Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet wor-
den, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der 
in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers 
beim Anspruchsteller nicht mit. 
Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs. 

16 Örtlich zuständiges Gericht 

16.1 Klagen gegen den Versicherer 

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Sitz, den Sitz 
seiner Niederlassung, seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, in 
dem der Versicherer seinen Sitz hat. 

16.2 Klagen gegen Versicherungsnehmer 

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlas-
sung oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, nach seinem 
gewöhnlichen Aufenthalt. 

 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versiche-
rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

17 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

18 Embargobestimmung 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, 
so- weit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirt-
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder 
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der 
Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 


